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„politische Mittel“; es kann bestehenin äusserer Gewalt: Raub, Krieg, Diebstahl, Notzucht,
Nötigung — oder in Missbrauch geistigen Übergewichts: Betrug, Erweckung vonGeisterfurcht usw.

So bestehen von allem Anfang der menschlichen Kultur an, so weit wir rückwärts sehen können,
zwei in ihrer Wurzel verschiedene Arten von Beziehungen zwischen den Menschen und den mensch-

lichen Gruppen: ökonomische, äquivalente — und politische, inäquivalente. Auf primitiver Horden-
stufe (bei den Jägern) überwiegen intratribal die ökonomischen, intertribal die politischen Bezie-
hungen. Indessen finden sichin der Ausbeutung der Frauen durch die Männer und aller durch die

Medizinmänner bereits intratribal Ansätze zu politischen Beziehungen, während andererseits inter-
tribal im Gast- und Handelsverkehr, in gemeinsamen Messen, Märkten und Festen sich Ansätze zu

ökonomischen Beziehungen entwickelt haben.
In dem Masse, wie die menschlichen Gemeinschaften wachsen, sich konsolidieren und in

wirtschaftliche Arbeitsteilung und -vereinigung treten, vermehren und verdichten sich auch jene
ökonomischen und politischen Beziehungen zwischen den Menschen und den menschlichen Gruppen,
entfalten sich nach ihren eigenen Entwicklungstendenzen, erschaffen sich Sitten und Gesetze, In-
stitutionen und Anstalten, Vorstellungen und Überzeugungen als die kleinsten Mittel ihres möglichst

erfolgreichen Ablaufs. Alle diese Dinge verflechten und durchdringen sich überall, sodass z. B. eine
Sitte, ein Gesetz beiden dient, eine Anstalt beide Beziehungen gleichzeitig fördert; und dennoch
kann ein geschultes Auge die Fäden auseinanderhalten, jeden Bestandteil dem ökonomischen Mittel

hier, dem politischen dort mit grosser Wahrscheinlichkeit, in allem Wesentlichen sogar mit voller
Gewissheit zuweisen.

Den Inbegriff aller durch das ökonomische Mittel gesetzten Beziehungen zwischen Menschen
und Menschengruppen, —oder kürzer: das entfaltete ökonomische Mittel nenne

ich „Gesellschaft“. Und auf der anderen Seite: den Inbegriff aller durch das politische Mittel
gesetzten Beziehungen zwischen Menschen und Menschengruppen — oder kürzer: das entfal-

tete politische Mittel nenne ich „Staat“. Will man noch näher unterteilen, so kann man

in der „Gesellschaft“ unterscheiden zwischen den durch die Arbeit gesetzten Beziehungen, der
Produktionsgesellschaft einerseits, und den durch den äquivalenten Tausch   gesetzten Beziehungen,

der Tausch- oder Marktgesellschaft andererseits: und man kann innerhalb des „Staates“ unter-
scheiden zwischen den durchäussere Gewalt gesetzten Beziehungen, dem Staateim engeren

Sinne, einerseits, — und den durch geistliche Gewalt  gesetzten Beziehungen, der „Kirche“,
andererseits. (Hierbei ist natürlich nur an herrschende Kirchen gedacht, wie sie etwa in Ägypten
im Neuen Reich, in Tibet, im katholischen Früh-Mittelalter bestanden.)

A. Der Staat als das entfaltete politische Mittel.

Diese Auffassung des Staates als des entfalteten politischen Mittels lässt sich m. E. unwider-

leglich beweisen, wenn man das einzige Kennzeichen des äusseren Aufbaues ins Auge fasst, das allen

historischen Staaten gemeinsam ist, so verschieden sie sonst nach politischer und wirtschaftlicher

Verfassung, nach Recht und Sitte, nach Rasse und Klima, nach Gebietsgrösse und Volksdichtigkeit
usw. sein mögen. Dieses einzige gemeinsame Kennzeichen ist ihr Wesen als „Klassenstaat“:

alle sind sie in soziale Rang- und ökonomische Vermögensklassen über- und untergeschichtet. Diese
Klassen sind durch das politische Mittel geschaffen worden, wie die historische und ethnographische
Induktion zeigt, und konnten nur durch das politische Mittel geschaffen werden, wie die De-

duktion mit mathematischer Stringenz zeigt.
Die ältere ökonomische und staats- wie geschichtsphilosophische Theorie ist irrtümlicher-

weise von der gerade entgegengesetzten Konstruktion ausgegangen, und das ist die tiefste Wurzel

aller ihrer Fehlgänge. Diese Konstruktion ist die sogenannte „ursprüngliche Akkumulation", die
schon aus der Stoa stammt. Danach bildet den Anfang der menschlichen Gemeinschaft ein Stamm

freier und gleichberechtigter Menschen mit ungefähr gleichem Vermögen und Einkommen. All-
mählich differenziert sich diese Gemeinschaft unter der Wirkung rein ökonomischer Kräftein Ver-

mögensklassen, die dann zu sozialen Rangklassen werden. Und zwar häuft sich das Vermögenin den

Händen einzelner an durch Glück (Jakobs Herde, kleine Kinderzahl usw.), vor allem aber durch

Fleiss, Sparsamkeit, Nüchternheit, Voraussicht usw.
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Diese Auffassung (Marx nennt sie eine „‚Kinderfibel‘‘) widerspricht zunächst aller geschicht-
lichen Erfahrung. Die Klassen sind überall da, wo wir die Geschichte „autogener‘“ Staaten genauer

kennen, mit Gewissheit durch äussere Gewalt (Eroberung, Unterwerfung) oder durch geistliche Ge-
walt geschaffen worden. Eine scheinbare Ausnahme bilden nur die nicht autogenen, die Kolonial-
staaten: hierhin sind die sozialen Klassen und vor allem das Klassenrecht fertig aus dem Mutterlande

eingeführt worden. Mit dieser Einschränkung kann man aussprechen, dass die historische Induktion
keine widersprechende Tatsache auffindet. Indessen ist die Überlieferung doch so lückenhaft, dass
es vorteilhaft sein wird, auch noch deduktiv den Beweis zu erbringen, dass die Klassen und der
Klassenstaat niemals durch das ökonomische Mittel entstanden sein können.

Es ist nie bestritten worden und kann nie bestritten werden, und alle Schulen stimmen denn

auch darin überein, dass diese soziale und ökonomische Differenzierung innerhalb einer Gruppe von

lauter Gleichen und Freien nicht eher beginnen kann, als bis alles Land okkupiert ist.
Denn nicht eher gibt es „besitzlose Nurarbeiter‘‘ oder „freie Arbeiter" (Marx) — und vor Ent-

stehung einer Arbeiterklasse kann man Grossgrundeigentum und Grosskapitaleigentum weder bilden
noch verwerten! Kapital und besitzlose Arbeiterklasse sind Korrelatbegriffe. Jene Lehre
nahm an, dass diese Okkupation allen Bodens, die Voraussetzung aller sozialen Differen-
zierung, bereits in Urzeiten dadurch vollzogen war, dass sich selbstbewirtschaftete Bauernhufen

neben einander ordneten, bis das Land voll war, also eine rein-ökonomische Entwicklung. Die
Annahme ist falsch! Jede Division des agrarischen Nutzlandes einer Nation durch die Zahl ihrer

Landbevölkerung zeigt, dass noch heute überall viel mehr Land vorhanden ist, als unter dieser An-
nahme gebraucht würde. Während z. B. die altgermanische Hufe nur 7) ha umfasste, könnte man

heute sogar im dichtbevölkerten Deutschland jeder fünfköpfigen Landfamilie 10 ha Nutzland zuweisen.
Hätte sich also jene vermeintliche ökonomische Okkupation vollzogen, so wäre noch heute in Deutsch-

land der Zeitpunkt nicht erreicht, wo die Differenzierung in soziale Klassen erst sollte beginnen

können. Damit ist bewiesen, dass die Okkupation des gesamten Grund und Bodens der Kulturwelt

und die Entstehung von Grossvermögen einerseits und der Arbeiterklasse andererseits, d. h. die

Bildung des historischen Klassenstaates, nicht durch das ökonomische, sondern das politische Mittel
erfolgt ist. Die soziologische Theorie hat als ihren Ausgangspunkt nicht die Gesellschaft der Freien

und Gleichen zu wählen, die nie und nirgend existiert hat, sondern die historisch überall verbürgte
Gesellschaft der Freien, die über Unfreie herrschten. Das Grossvermögen hat sich nicht durch ur-

sprüngliche Akkumulation allmählich differenziert, sondern ist sofort bei der Staatsgründung als
deren Zweck durch einseitige Gewalt, durch das politische Mittel, gesetzt worden; und die sozialen
Rangklassen sind nicht aus der Vermögensverschiedenheit entstanden, sondern gingen ihr voraus.

Nicht wirtschaftliches, sondern kriegerisches (und geistliches) Übergewicht haben sie ins Leben

gestellt.
Das derart durch Gewalt entstandene Eigentum (Dührings „Gewalteigentum“) tritt histo-

risch primär in drei Formen auf, von denen die beiden früheren unbestritten „politisches Mittel"

sind: Sklaverei und Hörigkeit; die dritte primäre Form ist die Sperrung des Grund und Bodens
durch die Oberklasse gegen das Siedlungsbedürfnis der Unterklasse, d. h. ihre Absperrung kraft
Rechtens von ihrem Produktionsmittel. Die privatrechtliche Form dieser Aussperrung ist das Gross-
grundeigentum. Überall hat die Oberklasse allen noch nicht von selbst wirtschaftenden Bauern be-

siedelten Boden unter sich verteilt, sodass kein Nicht-Landbesitzender Zugang zu Boden finden
kann, ohne ihr den Tribut der Grundrente zu entrichten. Diese künstliche, rechtliche  Beschrän-

kung des Vorrats an Land wirkt natürlich genau so auf die Differenzierung der Vermögen und Ein-

kommen, als handelte es sich um jene natürliche  Knappheit des Bodens, die die ältere Theorie

als gegeben annahm. (Brot steigt genau so im Preise, wenn es infolge schlechter Ernten, als wenn es

infolge einer Sperre, etwa während einer Belagerung oder durch Spekulanten, im Verhältnis zum
Begehr knapp vorhanden ist.) Die Klasse „freier, besitzloser Nurarbeiter“ muss sich bilden, wo
sie nicht etwa schon historisch überkommen ist; das Grossgrundeigentum lässt sich immer besser

„verwerten“ in dem Masse, wie mit steigender Bevölkerung die Erträge und die Preise der Nahrungs-
mittel wachsen. Und jetzt ist überall da, wo die Freizügigkeit besteht, auch jenes „Kapitalver-
hältnis‘‘ (Marx) gegeben, ohne das ein Stamm von produzierten Produktionsmitteln nicht „Kapital“
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sein kann: die Spaltung der Gesellschaft in Besitzende und „freie Arbeiter". Und so wird hier das

Kapital „sekundäres Gewalteigentum“.
In der Sprache der Ökonomik: wo aller Boden okkupiert ist, besteht zwischen Ober- und

Unterklasse ein „Klassen-Monopol-Verhältnis“. Die Oberklasse als Gesamtheit ist Eigentümerin der
für die Unterklasse unentbehrlichen Produktionsmittel; unter solchen Umständen ist der Mono-

polist in der Lage, einen „Monopolgewinn“ zu machen. Darüber sind sich alle Schulen einig; nur

hat die alte Theoretik jenes Monopol, das sie durch ursprüngliche Akkumulation entstanden glaubte,
als „natürliches“ betrachtet, während es in der Tat, wie die Ziffern zeigen, ein „rechtliches‘‘, „künst-
liches“ ist. Und so enthüllt sich uns alles Grosseigentum an den Produktionsmitteln als „Gewalt-

eigentum“, d. h. als politisches Mittel der Oberklasse zur Aneignung des Klassen-Monopolgewinns,
des von Marx sog. „Mehrwertes", der „Herrenrente" nach Rodbertus, d. h. der Grundrente samt

dem Kapitalprofit.
Danach lässt sich der historische Staat nach Form und Inhalt folgendermassen definieren:

der Form nach ist er eine von einer siegreichen Gruppe einer unterworfenen Gruppe auferlegte

Rechtsinstitution. Sein Inhalt ist die „Bewirtschaftung“ der Untergruppe durch die Obergruppe
nach dem Prinzip des kleinsten (politischen) Mittels, d. h. die auf möglichste Dauer berechnete
unentgoltene Aneignung eines möglichst grossen Anteils ihres Arbeitsertrages bei möglichst ge-
ringem eigenen Aufwand.

Das Objekt dieser „Staatswirtschaft" ist also das mobile und immobile Eigentum der
Unterklasse und ihre Arbeitsenergie als Quelle zukünftig zu beschaffender Wertdinge. Und, wie bei
aller Wirtschaft, ist auch hier zwischen Beschaffung und Verwaltung zu unterscheiden. Die Be-

schaffung geschieht durch äussere oder geistliche Gewalt oder durch beide zusammen; die

Verwaltung geschieht durch das Recht:  das durch die Gewalt gesetzte private Eigentum
wird im bürgerlichen Rechte sanktioniert, und das so entstandene Klassenverhältnis im

Staatsrechte (Verfassung) gewährleistet und durch die Staatsverwaltung mittels Justiz und
Heeresmacht gegen Umsturzgelüste geschützt. Einen anderen Inhalt hat das Staatsleben im  An-

fang nicht. Der Staat ist seiner Entstehung und seiner ratio essendi nach ursprünglich nichts
anderes als die auf die Dauer berechnete Organisation des Gewalteigentums, d. h. des im Recht

fixierten politischen Mittels, er ist nichts anderes als das entfaltete politische Mittel. Später nimmt
freilich der Staat andere Bestandteile auf. Davon weiter unten.

I. Die „Beschaffung“ der Unterklasse.

Im folgenden sehen wir von der seltenen und unwichtigeren Entstehung des Staates durch

geistliche Gewalt ab. Bei seiner Entstehung bilden das Objekt, die spätere Unterklasse, fast immer
sesshafte Ackerergruppen (meist Hackbauern); das Subjekt, die spätere Oberklasse, der Adel,
sind in der alten Welt fast ausnahmslos Hirtennomaden, in der neuen Welt Jägerstämme. Die

Beschaffung des Objektes der Staatswirtschaft vollzieht sich in sechs wohlcharakterisierten Stadien,
von denen im Einzelfalle einige übersprungen werden können. Jedes spätere Stadium erwächst aus

dem früheren darum, weil es ein „kleineres Mittel“ als jenes darstellt: 1. Grenzraubkrieg. 2. „Imker-
stadium‘‘: die Sieger holen den Tribut bei den Unterworfenen ab, lassen ihnen aber die Lebensnot-

durft. 3. Tributstadium: die Besiegten senden den Tribut an die Sieger. 4. Mechanische Mischung:

die Sieger hausen zwischen den Besiegten, beziehen den Tribut, kümmern sich aber nicht um ihre

Wirtschaft und Verwaltung. 5. Residenten-Stadium: die Sieger halten an jedem Ort der Selbstver-
waltung einen Vertreter zum Zwecke der Mit- oder Ober-Regierung. 6. Vollausgebildeter Staat.

II. Die „Verwaltung“ der Unterklasse.

Das so „beschaffte‘‘ Objekt der Staatswirtschaft wird nun nach dem Prinzip des kleinsten

Mittels mit der Absicht „verwaltet‘‘, d.h. vor Verlust und Verderb bewahrt, den grössten dauernden

Erfolg der Bedürfnisbefriedigung der Oberklasse zu erzielen. Zu dem Zwecke muss schon vom zweiten,

dem Imkerstadium, an die Oberklasse den Grenzschutz gegen andere Raubstämme über-

nehmen. Später, und zwar spätestens vom fünften, dem Residentenstadiurn, an tritt als mindestens
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ebenso wichtige zweite Aufgabe der Oberklasse zu dem Grenzschutz nach aussen der Rechts-

schutz nach innen, und zwar ebenso gegen Aufstandsgelüste der Unterklasse, wie gegen allzu

starke Ausbeutungsgelüste einzelner Mitglieder der Oberklasse, die als unwirtschaftlicher Raubbau
an dem Objekt der Staatswirtschaft, der ‚„Prästationsfähigkeit‘‘ der Unterklasse, im Interesse des
dauernden Tributbezuges nicht geduldet werden dürfen.

Diese beiden Aufgaben muss jeder Staat sofort übernehmen; sie bilden geradeso die Charakte-
ristika seiner Funktion, wie das Klassenverhältniss das Charakteristikum seines Aufbaues

ist. Und deswegen ist die früher fast allein herrschende Meinung vom Wesen des Staates wohl ver-

ständlich, die in ihm nichts anderes sah als den Organisator des Friedens und der Rechtsordnung,
ein Institut, bestimmt, dem „Kampf aller gegen alle" ein Ende zu machen. Das ist denn auch in der

Tat seine Aufgabe; nur geschieht es nicht, wie man bisher annahm, im gleichmässigen Interesse

sämtlicher Staatsbürger, sondern grundsätzlich nur im Interesse der Oberklasse.

Dass dabei auch die Unterklasse sekundär sehr bedeutende Vorteile davon hat, wenn man einmal die

Setzung des Staates als einer Ausbeutungsorganisation als gegeben ansieht, soll und kann garnicht
bestritten werden. Selbstverständlich pflegt jeder Eigentümer sein Eigentum im Interesse seines
eigenen dauernden Vorteils.

B. Die Wirtschaftsgesellschaft als das entfaltete ökonomische Mittel.

In diesem vom Staate mit seinem Gewalteigentum und seinem Recht gespannten Rahmen

hat sich nun das ökonomische Mittel nach seinen eigenen Gesetzen entfaltet. Diesen Teil des mensch-

lichen Gemeinlebens in seiner Entfaltung schlage ich vor, als die „‚Gesellschaft" schlechthin oder die

Wirtschaftsgesellschaft zu bezeichnen. Sie ist der Inbegriff aller derjenigen Beziehungen zwischen den

Menschen, die auf dem äquivalenten Austausch eigener Dienste und Arbeitserzeugnisse gegen fremde
beruhen. Wir können in der historischen Wirklichkeit keine völlig reine Wirtschaftsgesellschaft be-
obachten. Immerhin bildet die Volkswirtschaft des hohen Mittelalters, namentlich im Deutschland

des XI. bis XV. Jahrhunderts inkl., eine sehr starke Annäherung daran (vgl. mein „Grossgrundeigen-
tum und soziale Frage“, Berlin 1898. Zweiter historischer Teil); auch der Mormonenstaat Utah auf

seiner Entwicklungshöhe vor der Annektion und heute Neuseeland lassen die wichtigsten Züge der

„reinen“ Ökonomie erkennen. Charakteristisch für die reine Ökonomie ist das völlige Fehlen des

Gewalteigentums. Es existiert weder das rechtliche Gewalteigentum am Menschen selbst in seiner

Ausgestaltung als Sklaverei oder Hörigkeit, noch die Sperrung des Grund und Bodens gegen die freie

 Besiedelung durch Siedlungsbedürftige aus der Unterklasse. Infolgedessen existieren keine „freien“
Arbeiter, Grundrente besteht nur in harmlosem Ausmass als Rest der in der Grossgrundherrschaft

noch bestehenden alten Eroberungsrechte, und Kapitalprofit kann sich ebensowenig in erheblichem
Masse bilden, abgesehen von einigem Wucherprofit. In der Sprache der Ökonomik: in der reinen

Ökonomie können wohl einige für die Gesamtverteilung harmlose Monopolverhältnisse zwischen
einzelnen Personen bestehen (,‚Personal-Monopolverhältnisse‘‘), aber keine zwischen Klassen (keine
„Klassen-Monopolverhältnisse"), weil keine ökonomischen Klassen existieren können, wo der Grund

und Boden jedermann frei zugänglich ist.
Die Wirtschaftsgesellschaft entfaltet sich als das in jedem Augenblicke kleinste Mittel zur

möglichst ausgiebigen Beschaffung und möglichst erfolgreichen Verwaltung der bedurften Wertdinge
für die einzelnen ihr eingegliederten Personalwirtschaften bei möglichst geringem Arbeitsaufwande.
Sie ist das entfaltete ökonomische Mittel in seinen beiden Auswirkungen als Arbeit und Tausch: die

einzelnen Personalwirte arbeiten in Kooperation, d. h. Arbeitsteilung und -vereinigung, und ver-

sorgen sich mit den bedurften Wertdingen durch den Tausch. Den Anfang der Entwicklung stellt
die undifferenzierte, noch nicht um einen Markt zentrierte Wirtschaftsgesellschaft mit sehr schwacher

Kooperation dar; daraus entwickelt sich die entfaltete Wirtschaftsgesellschaft, die sich in immer

grösserer räumlicher Erstreckung (Extensität) und immer höher gestaffelter Kooperation (Inten-
sität) um ihren Markt zentriert. Das Ergebnis ist ein ständiges Wachstum der Arbeitsergiebigkeit
(„Produktivität‘‘) jedes einzelnen und daher eine immer bessere Versorgung aller einzelnen mit den

bedurften Wertdingen: das „Güteverhältnis“ zwischen Arbeit und Erfolg, Rohenergie und Nutz-
energie steigt mit dem Wachstum der Gesellschaft, aber stärker als proportional diesem Wachstum.
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